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DIGITALE DISRUPTION 
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Die größten Softwareunternehmen schreiben die Software nicht selbst (Google, Apple)

Das größte Taxiunternehmen der Welt besitzt keine Taxis (Uber)

Der größte Anbieter von Übernachtungen besitzt keine Immobilien (Airbnb)

Die größten Telefonfirmen besitzen keine Netze (Skype, WeChat)

Der wertvollste Einzelhändler besitzt kein Inventar (Alibaba)

Die größte Medienfirma produziert keinen Inhalt (Facebook)

Die am schnellsten wachsenden Banken haben keine Geld (SocietyOne)

Das größte Kinounternehmen hat keine Kinos (Netflix)
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DIE X-Y THEORIE VON DOUGLAS MCGREGOR
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Verhalten

Führung

Verantwortung

Motivation

Kreativität

THEORIE X THEORIE Y

Menschen mögen Arbeit nicht, finden sie 
langweilig und werden sie nach 
Möglichkeit vermeiden

Menschen müssen zwar arbeiten, wollen 
sich aber auch für die Arbeit interessieren. 
Unter den richtigen Bedingungen macht 
Arbeit Spaß

Menschen müssen angereizt werden, 
damit sie sich einsetzen und engagieren

Menschen sind in der Lage, sich selbst zu 
führen in Richtung auf ein Ziel, das sie 
akzeptieren

Menschen werden am liebsten angeleitet 
und vermeiden die Übernahme von 
Verantwortung

Unter den richtigen Umständen suchen 
und übernehmen Menschen 
Verantwortung

Menschen sind hauptsächlich durch Geld 
und die Angst vor dem Jobverlust 
getrieben

Unter den richtigen Bedingungen sind 
Menschen durch den Wunsch motiviert, 
eigenes Potenzial zu entfalten

Nur wenige Menschen sind zu Kreativität 
fähig, außer wenn es darum geht, 
Management-Regeln zu überlisten

Kreativität und Einfallsreichtum sind weit 
verbreitet, werden aber nur selten genutzt 
und ausgeschöpft



5

DIGITALE TRANSFORMATION

DIE 5 HÄUFIGSTEN IRRTÜMER

1 „Wir sind schon digital transformiert, immerhin haben wir keine Kosten und 
Mühen gescheut und unsere Mitarbeiter mit Tablets ausgestattet“

2 „Digitale Transformation ist Chefsache. Ich bin bereit, also ist es mein 
Unternehmen auch.“

3 „Wäre doch gelacht, wenn wir nicht nächstes Jahr eine digitale Kultur hier haben.“

4 „Wir pumpen jetzt richtig Budget rein, bauen ein digitales Produkt, das macht 
sich gut im Portfolio und kommt bei den Stakeholdern an.“

5 „Wenn nur die Mitarbeiter eine digitale Kultur und mehr Know-how hätten, 
wäre alles gut!“

www.schumacher4u.com ◦ info@schumacher4u.com ◦ Tel.: +49 (0)30 700 159 744
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EINE PRISE „SYSTEMTHEORIE“…
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Ein System kann nur sehen, was es sehen kann.

Es kann nicht sehen, was es nicht sehen kann.

Es kann auch nicht sehen, das es nicht sehen kann, 
was es nicht sehen kann.

Niklas Luhmann
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DIE FÜNF FAKTOREN FÜR „RADICAL AGILE COLLABORATION“

EINE KONSEQUENT AGILE FORM DER ZUSAMMENARBEIT

1 Kooperationsbereitschaft

2 Aufrichtigkeit

3 Eigenverantwortung

4 Selbstbewusstsein

5 Problemlösung und Verhandlung

www.schumacher4u.com ◦ info@schumacher4u.com ◦ Tel.: +49 (0)30 700 159 744
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DEIN SPARRINGSPARTNER
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BACKUP
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DIE TAYLORWANNE
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Netzwerk-ÖkonomieManufaktur Taylorismus

kausales Verständnis

TAYLORWANNE

SCIENTIFIC MANAGEMENT

komplex
aber nicht 
dynamisch

komplex
und dynamisch

Effizienzdruck

Innovationsdruck

1910 1980 2000 2020

Fließband-Produktion bei
Ford Motor Company Markt-Liberalisierungen

Mobiltelefonie
Internet

Verhaltens-
Exploitation

Nach einer Idee von Dr. Gerhard Wohland

Enge lokale Märkte Weite globale Märkte Enge globale Märkte



AroundHomeoffice

Nur eine Frage der Technik ? !!

Thomas Sickinger, 11. Mai 2021
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Notebook und Internet – das reicht! ?? 

IN ist wer ON ist

Sicherheit ist ein gutes Gefühl

Die Agenda

2 Schnell mal Homeoffice einrichten…

6 Heute schon an Morgen denken

1 Was passiert um uns herum?



Was passiert um

uns herum?



Entwicklung Nutzung von Homeoffice



Download von Zoom (nur Apple Shop)



Umgang mit der Digitalisierung

Es gibt viele Möglichkeiten, 

mit den Herausforderungen 

der Digitalisierung umzugehen.

Gestalten bietet 

viele Möglichkeiten



In Zeiten Corona ist alles anders…

Warum Herausforderungen

nicht als Chance nutzen?

0



Schnell mal ein 

Homeoffice einrichten

Kommunikations-Lösungen



Digitale Infrastruktur



Breitbandanschlüsse Konferenzsysteme Sichere Daten

Große Bandbreite ist die Grundlage 

für moderne Kommunikation um auf 

diesem Anschluss in Wort und Bild 

zu reden und darüber in den 

Systemen zu arbeiten. 

Verfügen Sie an einem Standort 

über ein zu langsames Internet / 

eine zu geringe Bandbreite können 

Sie Multichanel Lösungen 

einsetzen.  (Bündelung von DSL, 

LTE und Sat)

Sparen Sie Zeit und Geld, indem 

Sie Ihre Meetings online abhalten.

Das perfekte Konferenzsystem für 

Ihre Video- und Audiokonferenzen, 

kann heute viel mehr, als Bild und 

Tonübertragung!

Moderne Chat-Bots werden 

zukünftig ganze Servicebereiche 

übernehmen. 

Für die Arbeit im Homeoffice 

müssen Unternehmensdaten auch 

im Homeoffice verfügbar sein.

Die entsprechenden Tools dafür 

sind bei ganz vielen Anbietern 

aufgrund der aktuell besonderen 

Umstände derzeit kostenlos 

erhältlich!

Wichtig ist hier die jederzeitige 

Sicherheit im DSGVO Rechtsraum.

Digitale Infrastruktur

Cloud-Telefonie

Mit einer Telefonanlage als Cloud-

Anlage haben Sie größtmögliche 

Sicherheit und Redundanz um Ihre 

individuellen Bedürfnissen zu 

realisieren.

Mit größtmöglicher Flexibilität sind 

hier die technischen Möglichkeiten 

der Zukunft bereits vorgesehen.



Notebook und Internet

Das reicht !??

Kommunikations-Lösungen



Arbeiten wo Sie wollen…



Digital ist alles möglich…



Managed Cloud Services :

▪ Voice Connect

▪ Managed Voice

▪ Managed Mobile

▪ Unified Communications

▪ Internet Access

Umfangreiches Managed-Portfolio 



Cloud-Telefonanlagen

▪ Im Zeitalter von All IP-Umstellung werden 

moderne Telefonanlagen fast immer als IP-

Anlagen oder Cloud-Anlagen ausgeführt.

▪ Die Technik lässt sich ideal in Ihre vorhandene 

Infrastruktur einbinden.

▪ Eine Lösung für Unternehmen, die komfortabel 

kommunizieren und für die Zukunft gerüstet sein 

wollen!

▪ Die Mitarbeiter können mit maximaler Flexibilität 

ihre Arbeitsprozesse gestalten.



Rückfrage und Transfer

mit belegt-Anzeige

Desktop-Steuerung

▪ Anrufsteuerung

▪ Anrufübernahme

▪ Device transfer

▪ WebRTC softphone

▪ Präsenz

▪ Status-Einstellung

▪ MS Windows and 

MacOS



Fixed-Mobile Convergence

Festnetz FMCMobile



Managed Mobile – Die ultimative Festnetz-Mobilfunk-Integration

▪ Mobile Integration in Managed Voice

▪ Mehrere Rufnummern je SIM Karte

▪ Festnetznummer auf dem Handy

▪ Gespräch – und Roaming Blocker

▪ Nebenstellen-Durchwahl 

▪ Kostenlose interne Anrufe

▪ Fixed-Mobile Convergence

▪ Voicemail und SMS auf Email



Managed Mobile

▪ Präsenz und BLF

▪ Chat

▪ Voice and video messaging

▪ Anrufliste

▪ Location-sharing

▪ Bilder senden

▪ App for Android und iOS 



Video- und Konferenzsysteme

▪ Neben Telefonie, E-Mail und Instant Messaging 

ist auch die Videokonferenz inzwischen ein 

wesentlicher Bestandteil unseres 

Geschäftsalltags geworden.

▪ Teilnehmer an verschiedenen Standorten 

können sich dank dieser Form von virtuellen 

Meetings ganz leicht per Audio- und 

Videoübertragung austauschen und Dokumente 

miteinander teilen.

▪ Umständliche und vor allem teure Dienstreisen

um sich für kurze Meetings präsentisch zu 

treffen können daher oftmals entfallen!



Dynamische Meetings mit FlipChart Funktion



Standortübergreifende Meetings

Elektronische Flipcharts 

können als FlipChart, als Monitor 

und als dynamisches 

Konferenzsystem genutzt werden.

Intelligente Kamerasysteme können 

hier automatisch zwischen den 

jeweiligen Sprechern

wechseln oder 

das Plenum 

fokussieren.



Plattformen übergreifend

▪ IOS

▪ Android

▪ Microsoft

▪ Offene NFC

▪ HDMI



IN ist wer ON ist !

Offline ist alles nix

Business Anschlüsse



Für jegliche Sicherheits-Lösungen
wird Empfang benötigt!

Digitaler Empfang

Für alle Online-Lösungen
wird Empfang benötigt!



Geschwindigkeit



Business-Anschlüsse

▪ Verbunden mit persönlicher Betreuung und 

einem Plus an Service erleben Sie 

Kommunikation auf einem neuen Niveau.

▪ Ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und 

individuell ausgewählt erhalten Sie die 

Grundlage für jede digitale Anwendung.

▪ Vorbei sind die Zeiten der Warteschleifen und 

des Hotline-Wartens, um endlich mit einem 

Mitarbeiter persönlich sprechen zu können.

▪ Der namentlich zugeordnete Vertriebsmitarbeiter 

nimmt die Fragen aus und beantwortet diese 

auch persönlich.



Nie wieder zu geringe Bandbreite



Business Anschlüsse - Multichannel

DSL

LTE

Kabel

Satellit

Optimale 

Bandbreite

DTAG Vodafo. 1&1 Local

T-Mobil Vodafo. O² Local

Vodafone Local

OrbitCom, Geti, etc.



All inklusive



Zentrale Administration

Sie konfigurieren Ihr WLAN über die 

Meraki-Online-Plattform von einem 

beliebigen Ort aus.

Auch Änderungen werden in sekunden-

schnelle vorgenommen und an allen 

Standorten ausgestrahlt.

Somit stehen an allen Einwahlpunkten die

gleichen Features und die gleiche 

Sicherheit zur Verfügung!



Sicherheit ist ein

gutes Gefühl

Sicherheits-Lösungen



Sicherheit auf viele Arten



Mobile Device Management (MDM)

Schützen Sie Ihre Daten und die Daten Ihrer Kunden zuverlässig vor Angriffen!

MDM



Gesichertes 

Zugangsnetzwerk

Erkennen Sie Geräte 

mit hohem Risiko
Gerätedaten aus der 

Ferne löschen

Schützen Sie Ihr Netzwerk mit 

rollenbasierten Berechtigungen zur 

Gerätenutzung und anpassbarem 

Zugriff auf Ihre 

Unternehmenskonten.

Entdecken Sie auf einfache Weise 

Geräte mit Jailbreak und Root im 

Netzwerk Ihres Unternehmens.

Suchen Sie im Falle eines 

Verlustes (Diebstahls) das

Gerät geografisch und löschen

Sie seine Daten, um die

Sicherheit der Unternehmens-

daten zu gewährleisten.

Sicherheit für Ihre Unternehmensdaten

Stärken Sie die Sicherheit in Ihrem Unternehmen mit mobilem Sicherheitsmanagement.



Containerisierung-

plattform für E-Mails

Beschränken Sie den Zugriff auf 

vom Unternehmen genehmigte 

Apps und Konten.

Unterstützen Sie Bestimmungen 

für Office 365 und Azure.

Stellen Sie sicher, dass 

E-Mail-Anhänge nur über 

bestimmte verwaltete 

Apps angezeigt

werden.

Schützen Sie Ihre Unternehmens-E-Mails

Bieten Sie bequemen und sicheren Zugriff auf Ihre E-Mails gemäß VEA (Conditional Exchange Access).

Integration in E-Mail-

Plattformen

Sicheres Teilen 

Ihrer E-Mails



Automatische 

Dokument-

aktualisierung

Teilen Sie Dokumente auf mobilen Endgeräten mit nur wenigen Klicks

Verhindern Sie Cloud-

Backups von 

Drittanbietern

Unterstützung für 

mehrere Dateiformate

Dokumente sicher 

speichern und 

anzeigen

Verhindern Sie, dass Apps 

von Drittanbietern auf 

verteilte Dokumente 

zugreifen und sichern Sie 

diese.

Über 10 verschiedene 

Dokumentformate können 

verteilt und verwaltet 

werden.

Dokumente, die einmal an 

Geräte verteilt wurden, 

werden automatisch 

aktualisiert, wenn neuere 

Versionen verfügbar sind.

Greifen Sie nur mit den 

vertrauenswürdigen Apps 

auf dem Gerät auf Ihre 

Dokumente zu.

Remote-Verteilung und –Verwaltung von Dokumenten auf mobilen Endgeräten:



Speichern Sie Ihre 

Daten verschlüsselt

Verhindern Sie, dass 

Bedrohungen für 

Unternehmensressourcen auf das 

Gerät zugreifen.

Ermöglichen Sie den selektiven 

Zugriff auf Unternehmenskonten 

wie E-Mail und passen Sie das 

WLAN an die Bedürfnisse der 

Mitarbeiter an.

Wählen Sie aus, ob kommerzielle 

Apps von Mitarbeitern (auf dem 

Firmengelände) übertragen werden 

dürfen oder nicht.

Verwalten Sie unternehmenseigene und private Geräte

Trennen Sie Unternehmens- und Privatinformationen auf jedem Gerät, damit Ihre 

Datenintegrität nicht beeinträchtigt wird.

Stellen Sie selektive 

Konten bereit

Tresor erstellen um 

Daten zu sichern





Heute schon an 

Morgen denken!



In Schritten skalierbar



PremiumBasic Professional

▪ schnurlose Maus

▪ schnurlose Tastatur

▪ Headset

▪ Softphone

▪ schnurlose Maus

▪ schnurlose Tastatur

▪ Headset

▪ Softphone

▪ Drucker

▪ Webcam

▪ Monitor

▪ schnurlose Maus

▪ schnurlose Tastatur

▪ Schnurloses Headset 

▪ Softphone

▪ Webcam

▪ Monitor

▪ Tischapparat

▪ Bürostuhl / Swobber

▪ Internet-Anschluss LTE

Standardisierung mit Homeoffice Paketen

Abbildungen ähnlich.



Jetzt SIE!

Feedback und Anregungen



Jetzt Sie!

Haben Sie noch Fragen die wir 

Ihnen beantworten dürfen?

Sind Ihnen Anregungen eingefallen, 

was wir noch integrieren dürfen?

Sprechen Sie uns jederzeit an!

Auch aus verrückten Ideen 

kann GROSSES entstehen!



Ihr Ansprechpartner

Thomas Sickinger

Geschäftsführer

EnoCom GmbH

Tel. 07251 / 929-1155

Mobil 0178 / 800 2055

E-Mail thomas.sickinger@enocom.de



Ihr kompetenter Ansprechpartner  

rund um Karriere und Beruf 

Webinar 

 

Around Homeoffice: Der Dreiklang aus Führung + Technik + 

Sicherheit im Einklang mit geltendem Arbeitsrecht 
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Auf einen Blick 

20.000 Mitglieder im Netzwerk 

Kontakt zu Firmen und Konzernen   

Alle Branchen 

Deutschlandweit vor Ort 

Beratung und Vertretung 

Seminare und Fachvorträge 

Politische Interessensvertretung  

DFK – Verband für Fach- und Führungskräfte e.V. 
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Einige Leistungen im Beispiel 

Coaching & Mentoring 

jedes Mitglied hat Anspruch auf 120 Minuten 

kostenloses Coaching! 

Exklusive Mentoringplattform 

Vorlagen & Weiterbildung  

Musterverträge, Checklisten,  

Fachinformationen und exklusive 

Weiterbildungsinhalte. 

 Webinare, Seminare und Fachvorträge  

für den beruflichen Ein- und Aufstieg und 

die persönliche Weiterbildung. 

 

 Netzwerk mit rund 20.000 Mitgliedern  

zahlreichen Aktivitäten vor Ort 

 

Die Plattform für Information,  

Austausch und beruflichen Erfolg. 
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Unser juristischer Service 

Exzellenter juristischer Service  

in allen Berufsbelangen.  

-auch präventiv- 

Individuelle, berufsbegleitende Beratung und 

Vertretung durch Expert*innen.  

Durchführung von Klageverfahren vor Arbeits- 

und Sozialgerichten nach sechsmonatiger 

Mitgliedschaft 

Der juristische Service ist im 

Mitgliedsbeitrag enthalten. Q
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Unsere spezialisierten Anwält*innen   

an Ihrer Seite.  
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Unser Netzwerk 

20.000 Mitglieder im Netzwerk 

Sprecherausschüsse und 

Aufsichtsräte 

Frauennetzwerk 

Netzwerk 60+ 

Young Leaders 

VGF – Vereinigung der 

Geschäftsführer 

DFK – Verband für Fach- und Führungskräfte e.V. 
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Unser Angebot 

 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 20,50 € im Monat bzw. 246 € im Jahr 

  

Berufseinsteiger zahlen innerhalb der ersten drei Berufsjahre 50 

€, 100 € und 150 € pro Jahr 
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Arbeitsrecht unterwegs und zu Hause 

Arbeitsrecht und Homeoffice 
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VORTEILE FÜR ARBEITNEHMER NACHTEILE FÜR ARBEITNEHMER 

flexible Arbeitszeiten oftmals feste Kernarbeitszeiten, in denen 

Arbeitnehmer für den Arbeitgeber erreichbar sein 

müssen 

keine störenden Kollegen soziale Isolation, keine betrieblich internen 

Informationen 

besserer Freizeitausgleich neben dem Job Schwierigkeiten bei der Trennung zwischen 

Privatleben und Beruf 

kreative Phasen können effektiver genutzt werden oftmals kein richtiger Feierabend möglich - 

Arbeitnehmer denken dauerhaft an die Arbeit 

Unabhängigkeit von Witterungsbedingungen wie 

starkem Schneefall oder vereisten Straßen 

mögliche Probleme bei der Technik 

höhere Eigenverantwortung und mehr Motivation Ablenkungen durch Haushalt oder Kinder möglich 

Zeitersparnis - kein Arbeitsweg 

Vorteile für Arbeitnehmer 
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VORTEILE FÜR ARBEITGEBER NACHTEILE FÜR ARBEITGEBER 

erhöhte Produktivität keine Kontrolle über die Arbeitszeit und die 

erledigten Aufgaben 

Kostenersparnis mangelnde Datensicherheit 

weniger Arbeitsausfall nicht jeder Arbeitnehmer hat die Möglichkeit, ein 

getrenntes Heimbüro einzurichten 

Personalbindung durch zufriedene Mitarbeiter der Beginn einer Abdrängung in die 

Selbstständigkeit des Arbeitnehmers ist denkbar 

positives Image des Unternehmens Identifikation des Arbeitnehmers mit dem 

Unternehmen könnte sinken 

Verringerung der betrieblichen Arbeitsplätze 

Vorteile für Arbeitgeber 

 

 



10 www.dfk.eu 

Die Arbeitswelt verändert sich 

Begriffe wie  
 

 Digitalisierung 

 Neue Arbeitsmethoden 

 Flexibilisierung 

 Nachhaltigkeit 

 Vereinbarung von Familie und Beruf 
 

prägen bereits seit einiger Zeit die Diskussion. 
 

Neben der Einführung von agilen Arbeitsmethoden kommt dabei dem 

ortsungebundenen Arbeiten (Mobile Working) oder dem Arbeiten von Zuhause 

(Telearbeit oder Homeoffice) eine besondere Bedeutung zu. 

Einleitung 
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Koalitionsvertrag vom 07.02.2018: 

 

„Wir wollen mobile Arbeit fördern und erleichtern. Dazu werden wir einen 

rechtlichen Rahmen schaffen. Zu diesem gehört auch ein Auskunftsanspruch der 

Arbeitnehmer gegenüber ihrem Arbeitgeber über die Entscheidungsgründe der 

Ablehnung sowie Rechtssicherheit für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber im Umgang 

mit privat genutzter Firmentechnik. Auch die Tarifpartner sollen Vereinbarungen 

zu mobiler Arbeit treffen.“ 

Einleitung 
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Mobiles Arbeiten: 

Mobile Working ist dadurch gekennzeichnet, dass die Arbeitsleistung unabhängig von 

einem festen Arbeitsplatz und einem festen Arbeitsort erbracht wird, z.B. beim 

Arbeitnehmer zu Hause, beim Kunden, im Café, im Hotel oder auf einer Reise. 

 

Telearbeit: 

Für Telearbeit/Homeoffice (im Folgenden nur Telearbeit genannt) ist kennzeichnend, dass 

der Arbeitnehmer die Arbeitsleistung von seinem Zuhause aus erbringt. Bei der 

alternierenden Telearbeit wird die Arbeitsleistung vom Arbeitnehmer sowohl in den 

Räumlichkeiten des Arbeitgebers, als auch von seinem Zuhause aus erbracht.  

 

Desksharing: 

Unter Desksharing wird ein Bürokonzept verstanden, beim dem sich Arbeitnehmer 

innerhalb einer Organisationseinheit des Arbeitgebers eine festgelegte Anzahl von 

Arbeitsplätzen teilen. 

Definitionen 
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 Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung, die einen Anspruch oder eine Verpflichtung 

zur Teilnahme an Mobile Working oder Telearbeit vorsieht, gibt es aktuell nicht. 

 

 Der Arbeitgeber kann jedoch gem. § 106 GewO Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung 

nach billigem Ermessen näher bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht durch 

den Arbeitsvertrag, eine Betriebsvereinbarung oder einen Tarifvertrag festgelegt sind. 

 

 Verpflichtung zu mobilem Arbeiten möglich. 

 

 Dem Arbeitgeber ist es aber verwehrt, dem Arbeitnehmer einseitig dessen Wohnung als 

Arbeitsort zuzuweisen. 

Anspruch auf Homeoffice 
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 Der Arbeitnehmer kann aus § 106 GewO keine Rechte herleiten, da es sich bei dieser 

Regelung um ein Gestaltungsrecht des Arbeitgebers handelt.  

 

 Der Arbeitgeber hat damit keine Verpflichtung, dem Arbeitnehmer im Wege des 

Direktionsrechts einen mobilen Arbeitsplatz zuzuweisen.  

 

 Ein Anspruch kann sich aber aus einer Betriebsvereinbarung oder einem Tarifvertrag 

ergeben. 

Anspruch auf Homeoffice 
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 Da es sich bei Mobile Working und Telearbeit grundsätzlich nur um besondere 

Arbeitsformen in Bezug auf den Arbeitsort handelt, gelten für die Arbeitszeit eigentlich 

keine Besonderheiten. 

 

 Der Arbeitnehmer muss seine Arbeitsleistung im gleichen Umfang und zu den gleichen 

Zeiten erbringen, wie wenn er in der Betriebsstätte des Arbeitgebers arbeiten würde. 

 

 Die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes sind auch während Mobile Working und 

Telearbeit zu beachten. Dies gilt insbesondere für die werktägliche Höchstarbeitszeit, 

für Ruhepausen, Mindestruhezeiten und für Sonn- und Feiertagsruhe.  

 

 Auch während Mobile Working und Telearbeit bleibt der Arbeitgeber verpflichtet, die 

Einhaltung der entsprechenden Regelungen zu kontrollieren und sicherzustellen. 

Arbeitszeit 



16 www.dfk.eu 

 In der Praxis werden Regelungen zu Mobile Working und Telearbeit häufig mit flexiblen 

Arbeitszeitmodellen verbunden, z.B. mit Modellen der Vertrauensarbeitszeit. 

 

 Bessere Flexibilisierung der Arbeitszeit: Eine Möglichkeit ist, den Zeitrahmen, innerhalb 

dessen der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung zu erbringen hat, weiter zu fassen. 

Dadurch erhält dieser mehr Möglichkeiten, die Arbeitsleistung unter Berücksichtigung 

der betrieblichen Belange z.B. zu unterbrechen, um private Angelegenheiten wie 

Arzttermine, Handwerkertermine oder Kinderbetreuung zu erledigen. 

 

 Problem: § 7 I  Nr. 3 ArbZG Ruhezeit von mindestens 11 h müsste modifiziert werden. 

Arbeitszeit 
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 Die Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes finden auch im Rahmen von Mobile 

Working und Telearbeit Anwendung. 

 

 Der Arbeitgeber ist insbesondere verpflichtet, gem. § 3 I ArbSchG die erforderlichen 

Maßnahmen zu ergreifen, um Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu 

gewährleisten und zu verbessern.  

 

 Der Arbeitgeber hat gem. § 4 I Nr. 1 ArbSchG die Arbeit so zu gestalten, dass eine 

Gefährdung möglichst gering gehalten wird.  

 

 Bei Mobile Working sind dem Arbeitgeber naturgemäß Grenzen gesetzt, insbesondere 

wenn der Arbeitnehmer seinen konkreten Arbeitsort selbst wählt.  

Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz 
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 In diesen Fällen können dem Arbeitgeber in der Regel keine besonderen 

Pflichten auferlegt werden.  

Gemäß § 5 ArbSchG ist eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen.  

Darüber hinaus ist der Arbeitgeber zur Unterweisung der Arbeitnehmer über 

Gesundheitsgefährdungen und Schutzmaßnahmen gem. § 12 ArbSchG 

verpflichtet.  

Der Arbeitnehmer ist angehalten, die Arbeitsschutzanweisungen zu beachten und 

dafür Sorge zu tragen, dass durch Ihre Tätigkeit andere Personen nicht gefährdet 

werden. 

Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz 
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 Hinsichtlich der Arbeitsstättenverordnung ist zwischen Mobile Working und Telearbeit zu 

differenzieren. Wie sich aus § 2 VII der Arbeitsstättenverordnung ergibt, findet diese auch auf 

Telearbeitsplätze Anwendung. Daher sind z.B. für die Gestaltung von 

Bildschirmarbeitsplätzen die Regelungen der Nr. 6 des Anhangs (Anforderungen und 

Maßnahmen für Arbeitsstätten nach § 3 I) zu beachten. 

  

 Der Arbeitgeber muss bei der erstmaligen Einrichtung des Arbeitsplatzes eine 

Gefährdungsbeurteilung durchführen, um Gefährdungen zu ermitteln und abzustellen. 

  

 Die arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen des Arbeitgebers führen nicht zu einem 

generellen Zutrittsrechts des Arbeitgebers zur Wohnung des Arbeitnehmers. Ein solches ist 

vor dem Hintergrund des besonderen Schutzes durch Art. 13 GG abzulehnen. Vor diesem 

Hintergrund ist dem Arbeitgeber anzuraten, im Zusammenhang mit der Vereinbarung der 

konkreten Telearbeit eine Regelung mit aufzunehmen, die ihm oder einem Vertreter zur 

Wahrnehmung seiner Verpflichtungen auch ein Zutrittsrecht zur Wohnung einräumt.  
 

Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz 
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 Der Arbeitnehmer ist jedoch gem. § 15 ArbSchG zur Auskunft verpflichtet.  

 

 Für die Tätigkeit im Rahmen von Mobile Working ist die Arbeitsstättenverordnung 

dagegen grundsätzlich nicht anwendbar. 

 

 Anwendbar und damit zu beachten sind jedoch die Regelungen zum 

gerätebezogenen Arbeitsschutz für ortsungebundene Verwendung gem. Nr. 6 

des Anhangs (Anforderungen und Maßnahmen für Arbeitsstätten nach § 3 I) 

Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz 
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 Die notwendigen Arbeitsmittel sind grundsätzlich vom Arbeitgeber bereitzustellen. Der 

Arbeitnehmer hat gegen den Arbeitgeber einen Aufwendungsersatzanspruch gem. § 

670 BGB. 

 

 Teilweise werden Regelungen bzw. Vereinbarungen zu Mobile Working oder Telearbeit 

mit einer Vereinbarung zu „Bring your own device“ kombiniert. 

 

 Datenschutz 

 Private Nutzungsmöglichkeit kann nicht ausgeschlossen werden 

 Herausgabeanspruch besteht nicht 

 Einsichtsnahmerechte fraglich 

Arbeitsmittel 
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 Der Arbeitnehmer unterliegt während der Erbringung seiner Arbeitsleistung im Rahmen 

von Mobile Working bzw. Telearbeit dem allgemeinen Schutz der gesetzlichen 

Unfallversicherung. Danach ist er gem. § 7 I SGB VII bei Arbeitsunfällen und 

Berufskrankheiten versichert. 

 

 Ob ein Unfall einen versicherten Arbeitsunfall gem. § 8 I 1 SGB VII darstellt, ist in der 

Praxis teilweise schwer zu ermitteln.  

 

 Nach der aktuellen Rechtsprechung des BSG ist für die Feststellung eines 

Arbeitsunfalls die objektivierte Handlungstendenz des Versicherten, eine dem 

Unternehmen dienende Tätigkeit ausüben zu wollen, ausschlaggebend.  

Unfallschutz 
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 Entscheidend ist somit, ob der Arbeitnehmer im konkreten Einzelfall eine dem 

Arbeitgeber dienende Tätigkeit ausüben wollte und ob diese innere (Haupt-)Tatsache 

durch objektive Umstände des Einzelfalls zur Überzeugung des Tatrichters im 

Vollbeweis bestätigt wird. An das Vorliegen der objektiven Umstände knüpft das BSG 

hohe Anforderungen. Das BSG führt aus: 

 

„Die Objektivierung der Handlungstendenz als innerer Haupttatsache setzt voraus, 

dass alle nach Lage des Einzelfalls als Hilfstatsachen (Indizien) in Betracht 

kommenden Umstände festgestellt, in eine Gesamtschau eingestellt sowie 

nachvollziehbar und widerspruchsfrei unter- und gegeneinander abgewogen werden.“ 

Unfallschutz 
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 An eine einvernehmliche Beendigung von Mobile Working und Telearbeit sind keine 

besonderen Anforderungen zu stellen.  

 

 Maßgeblich sind grundsätzlich die zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber getroffenen 

Vereinbarungen bzw. etwaige einschlägige kollektivrechtliche Regelungen.  

 

 Eine einseitige Beendigung von Mobile Working und Telearbeit durch den Arbeitgeber 

ist durch Ausübung des Weisungsrechts oder durch Ausspruch einer 

Änderungskündigung möglich.  

 

 Aus Arbeitgebersicht ist es ratsam, bei Vereinbarung von Mobile Working oder 

Telearbeit mit dem Arbeitnehmer zu vereinbaren, unter welchen Bedingungen eine 

einseitige Beendigung durch den Arbeitgeber erfolgen kann. 

Beendigung von Homeoffice 
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 Für die Tätigkeit des Arbeitnehmers im Rahmen von Mobile Working und Telearbeit 

gelten die allgemeinen Grundsätze der Haftungsbegrenzung.  

 

 Da insbesondere bei Mobile Working auf den Arbeitnehmer erhöhte Anforderungen und 

Risiken abhängig vom Arbeitsort zukommen können, ist es sinnvoll, dass der 

Arbeitgeber den Arbeitnehmer im Vorfeld umfassend über seine Pflichten aufklärt. 

 

 Die Vorschriften des Datenschutzes sind auch während Mobile Working und Telearbeit 

zu beachten. Gleiches gilt für den Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. 

Arbeitnehmerhaftung und Datenschutz 
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 Im Zusammenhang mit Mobile Working und Telearbeit werden häufig auch 

Desksharing-Modelle eingeführt. 

 

 Der Arbeitgeber kann im Rahmen seines Weisungsrechts gem. § 106 GewO 

bestimmen, welchen Arbeitnehmern er welche und wie viele Arbeitsmittel zur Verfügung 

stellt.  

 

 Daher ist der Arbeitgeber grundsätzlich frei, einem Arbeitnehmer einen Desksharing-

Arbeitsplatz zuzuweisen. Ebenfalls kann der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer 

verpflichten, an einem Buchungssystem, mit welchen Arbeitnehmer Desksharing-

Arbeitsplätze buchen können, teilzunehmen. Er kann den Arbeitnehmer auch 

verpflichten, sich innerhalb eines ausgewiesenen Bereichs einen Arbeitsplatz zu 

suchen. 

 

 Risiko des Arbeitgebers, wenn kein Arbeitsplatz zur Verfügung steht 

Desksharing 


